
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/3/21 3Ob29/62,
6Ob260/69

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1962

Norm

EO §35 Ag

EO §371

Rechtssatz

Gegen einen bedingt erbserklärten Erben ist nach Einantwortung die Exekution unbeschränkt zu bewilligen. Das

allfällige "Zulangen" kann nur im Prozeßweg überprüft werden (SZ 8/52).
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EvBl 1962/239 S 271
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